
Abstands- und Hygieneregeln für den Gottesdienstbesuch 

Stand: 3. November 2020 

■ Vor der Tür des Gemeindehauses und im gesamten Gebäude gilt das Abstandsgebot, d.h.  Körperkontakt 

und physische Nähe bleiben untersagt. 

▪ Der Sitz- und Stehabstand zwischen Personen in jede Richtung beträgt 1,5 Meter.  

▪ Für Veranstaltungen werden nur der Haupteingang und der Eingang durch die Großgarage geöffnet. 

▪ Der Aufzug darf jeweils nur einzeln bzw. von Mitgliedern einer Hausgemeinschaft genutzt werden. 

Wartende müssen 1,5 Meter Abstand zueinander halten.  

▪ Begrüßungen per Handschlag oder Umarmungen sind leider nicht zulässig. 

▪ Zu den Veranstaltungen werden die Stühle mit entsprechendem Abstand zur Seite sowie nach vorn und 

nach hinten aufgestellt 

▪ Personen einer Hausgemeinschaft können nebeneinander sitzen. 

■ Die allgemeinen Hygieneregeln gelten im gesamten Haus. 

▪ Im Gemeindezentrum ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, das gilt auch auf den Sitzplätzen 

und für den gesamten Gottesdienst.  

▪ Sämtliche genutzten Räume werden vor, zwischen und nach den jeweiligen Veranstaltungen gereinigt 

und, wo notwendig, desinfiziert.  

▪ An sämtlichen Eingangstüren (Haupteingang Foyer, Zugang durch Großgarage, Hintereingang) sind 

Händedesinfektionsspender installiert. 

▪ Alle Personen müssen sich die Hände gründlich desinfizieren. 

▪ Die Ein- bzw. Ausgangstüren des Haupteingangs sowie die Türen zum Gemeindesaal stehen geöffnet, 

so dass niemand die Türgriffe anfassen muss.  

▪ Die Toilettenanlagen können genutzt werden. In jeder Anlage ist ein Händedesinfektionsspender 

montiert. Auf die Nutzung wird durch entsprechende Hinweisschilder ausdrücklich hingewiesen.  

▪ Die Garderobe bleibt aufgrund der Enge abgesperrt. Jacken müssen mit in den Saal zum Stuhl 

genommen werden.  

▪ Die Klimaanlage darf bis auf Widerruf nicht genutzt werden. 

■ Ablauf 

▪ An den geöffneten Zugängen steht jeweils ein Mitarbeiter und achtet darauf, dass sich jeder Besucher 

die Hände gründlich desinfiziert.  

▪ Die Besucher werden vom Mitarbeiter aufgefordert, sich umgehend in den großen Saal zu begeben und 

einen Sitzplatz einzunehmen.  

▪ Am Eingang werden durch MitarbeiterInnen Teilnahmelisten geführt, in welche die 

Gottesdienstbesuchenden eingetragen werden. Die Listen dienen ausschließlich dazu, mögliche 

Infektionsketten nachverfolgen zu können. Aus Datenschutzgründen werden sie sicher verwahrt und 

nach adäquater Zeit vernichtet. 

▪ Die Techniktheke wird lediglich von einem Mitarbeiter bedient.  

▪ Auf Gemeindegesang wird verzichtet.  

▪ Für die Feier des Abendmahls wird eine besondere Regelung getroffen 

▪ Die Kollekte wird nur am Ausgang eingesammelt, ein entsprechendes Körbchen ist aufgestellt. 

▪ Der Kindergottesdienst kann unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt werden. 

▪ Die Cafeteria bleibt weiterhin geschlossen 

▪ Die Bücherstube ist unter Beachtung der AHA-Regeln geöffnet. 

▪ Außer dem Hauptgottesdienst und dem Kindergottesdienst fallen alle sonstigen Veranstaltungen bis 

zum 30. November 2020 aus.  

Ihre/Eure Gemeindeleitung 


